
Das Amt des Richters ist in der
Bundesverfassung verankert.
Richter sind neben den Rechts-

pflegern und den „Mitwirkenden aus
dem Volke“, den Schöffen und Ge-
schworenen, die Hauptorgane der Ge-
richtsbarkeit. Die Bundesverfassung
normiert, dass der Richter in der Aus-
übung seines richterlichen Amtes unab-
hängig und somit weisungsfrei ist. 

Zur Sicherung der Unabhängigkeit
ist der Richter prinzipiell unabsetzbar
und unversetzbar. Der Richter kann le-
diglich in den vom Gesetz vorgeschrie-
ben Fällen und aufgrund eines förmli-
chen richterlichen Erkenntnisses seines
Amtes enthoben oder gegen seinen Wil-
len an eine andere Stelle versetzt wer-
den. Das Prinzip der Unversetzbarkeit
ist jedoch durch die Einführung der
Vertretungsrichter und Sprengelrichter
eingeschränkt. Neben den verfassungs-
rechtlichen Bestimmungen ist das Rich-
terdienstgesetz die wesentliche Rechts-
quelle für den Richterberuf.

Ausbildung. Grundvoraussetzung zur
Ausübung des Richterberufs ist die er-
folgreiche Absolvierung des Diplomstu-
diums der Rechtswissenschaften und
die damit verbundene Erlangung des
akademischen Grades Magister bzw.
Magistra. Weitere Voraussetzungen
sind die österreichische Staatsbürger-
schaft, die volle Handlungsfähigkeit
und die uneingeschränkte persönliche,
geistige und fachliche Eignung.

Nach dem Studium hat sich der Be-
rufsinteressent beim Präsidenten des je-
weiligen Oberlandesgerichts im Rah-
men der Gerichtspraxis zum richterli-
chen Vorbereitungsdienst als „Übernah-
mewerber“ zu bewerben.

Die Gerichtspraxis beträgt neun Mo-
nate. Im Zuge des Übernahmeverfah-
rens kann sie jedoch verlängert werden.
Im Rahmen der Gerichtspraxis wird der
Rechtspraktikant bei diversen Gerichten
im Straf- und Zivilbereich eingesetzt. 

Der Rechtspraktikant muss nach Ab-
solvierung zahlreicher Kurse diverse

schriftliche und mündliche Prüfungen
innerhalb der Gerichtspraxis ablegen,
ebenso einen psychologischen Test.
Nach dem „Präsidentengespräch“ beim
Präsidenten des jeweiligen Oberlandes-
gerichts werden Kandidatenlisten er-
stellt und dem Justizminister vorgelegt.
Dieser hat die freie Wahl, je nach Ver-
fügbarkeit der Planstellen Kandidaten
auszusuchen, die dann zu Richteramts-
anwärtern ernannt und für die Haupt-
ausbildung zum Richteramt ausgewählt
werden. Mit der Ernennung treten die
Kandidaten in das provisorische öffent-
lich-rechtliche Dienstverhältnis zum
Bund ein. 

Die Ernennung zum Richteramtsan-
wärter erfolgt ohne Bindung an einen
Dienstort für den Sprengel des jeweili-
gen Oberlandesgerichts. Im Rahmen der
Richteramtsanwärterzeit wird der Kan-
didat diversen Gerichten zugeteilt; unter
Umständen auch einem Oberlandesge-
richt und dem Obersten Gerichtshof.
Ferner muss er bei einem Rechtsanwalt,
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Richterinnen und Richter sind unabhängig und zur Sicherung der Unabhängigkeit prinzipiell unabsetzbar und unversetzbar.

Unabhängig, unversetzbar, unabsetzbar
Das Richteramt zählt zu den juristischen Hauptberufen. In Österreich gibt es rund 1.800 Richter, 

davon 511 in Wien. 



einem Notar oder der Finanzprokuratur
Praxiszeiten erwerben und auch im
Rahmen des Strafvollzugs und bei der
Staatsanwaltschaft eingesetzt werden.
Während der Ausbildung wird der
Richteramtsanwärter somit in sämtli-
chen Zweigen der Gerichtsbarkeit un-
terwiesen, wodurch er die Kenntnisse
und Fähigkeiten erlernt, die er zur
selbständigen Ausübung des Richteram-
tes benötigt.

Der Richteramtsanwärter ist bei Ge-
richt einem speziell befugten Ausbil-
dungsrichter zugeteilt. Dieser kann den
Anwärter auch mit der Erledigung be-
stimmter Aufgaben unter seiner Anlei-
tung betrauen, jedoch stets unter seiner
Verantwortung. Am Ende der – inklusi-
ve Gerichtspraxis – vier Jahre dauern-
den Ausbildung steht die Richteramt-
sprüfung, die aus einem schriftlichen
und einem mündlichen Teil besteht. Im
Rahmen der schriftlichen Prüfung sind
ein Straf- und ein Zivilurteil zu verfas-
sen. Zur mündlichen Prüfung gehören
unter anderem das Straf- und Zivilrecht
sowie Handelsrecht, Dienstrecht, Ge-
richtsverfassung und die Geschäftsord-
nung. Die Richteramtsprüfung darf nur
einmal wiederholt werden. Sollte auch
dann der Erfolg ausbleiben, hat dies das
Ende des öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnisses zur Folge.

Richterbesetzung. Nach bestandener
Prüfung hat sich der Richteramtsanwär-
ter um eine freie und ausgeschriebene
Planstelle eines Richters bei einem Ge-
richt erster Instanz zu bewerben. Da-
nach erfolgt durch die jeweiligen Perso-
nalsenate eine Reihung, wobei die Qua-
lität der Prüfung und der richterlichen
Beschreibungen, das Dienstalter und

weitere Faktoren ausschlaggebend sind.
Die Ernennung erfolgt durch den Justiz-
minister in Abstimmung mit dem Perso-
nalsenat, und zwar zu einem bestimm-
ten Gericht und nicht an eine bestimmte
Abteilung.

Bei der Richterernennung ist der Jus-
tizminister in seiner Entscheidung gene-
rell frei. Ihm werden zwar Ernennungs-
vorschläge von den jeweiligen Perso-
nalsenaten mit einer Reihung der Kan-
didaten vorgelegt, doch kann er ohne
Nennung von Gründen jemanden zum
Richter ernennen, der nicht auf dieser
Liste genannt ist. Außerdem muss er
sich bei seiner Wahl nicht an die Rei-
hung der Personalsenate halten. 

Auf Grund diverser Vertretungsrege-
lungen besteht die Möglichkeit, auch an
einem anderen Gericht verwendet zu
werden als an dem, an welchem man er-
nannt worden ist. Das betrifft Landes-
und Bezirksgerichte. Diese Vertretungs-
regelungen führen zu einem Spannungs-
feld im Zusammenhang mit dem Grund-
satz der Unversetzbarkeit. 

Ebenso besteht die Möglichkeit, als
Sprengelrichter ernannt zu werden. Die-
se werden nicht für ein bestimmtes Ge-
richt, sondern für den Sprengel eines
Oberlandesgerichts ernannt und durch
den Außensenat beim OLG einem be-
stimmten Gericht zugeteilt. Somit wird
man je nach Verfügbarkeit einem Ge-
richt zugewiesen. Für Sprengelrichter
gilt daher der Grundsatz der Unversetz-
barkeit nicht. Das wurde verfassungs-
rechtlich abgesichert. Sprengelrichter
gibt es seit 1994; sie wurden eingerich-
tet, um für unvorhersehbare Fälle zu-
sätzliches richterliches Personal bereit-
stellen zu können: als Vertretung bei
Erkrankung eines Richters, zur Unter-

stützung von Richtern, die Großverfah-
ren abzuhandeln haben, und zur Entlas-
tung von Richtern, in deren Abteilung
große Rückstände drohen. Derzeit ist
gesetzlich festgelegt, dass die Zahl der
Sprengelrichter nicht mehr als zwei von
hundert Richterstellen betragen darf. 

Welche Agenden von einem Richter
wahrzunehmen sind, regelt die Ge-
schäftsverteilung, die sich alljährlich
ändern kann. Die Berufung an eine Stel-
le bedeutet allerdings nicht, dass man
nur eine Materie zu bearbeiten hat. Dies
ist je nach Gerichtsgröße und Ge-
schäftsverteilung unterschiedlich. 

Richterliche Eigenschaften. Die Ob-
jektivität und Unparteilichkeit des
Richters soll jedermann ein faires Ver-
fahren nach den Grundsätzen der Men-
schenrechtskonvention garantieren. Die
Funktion des Richters liegt primär da-
rin, als unabhängige Instanz zwischen
den Parteien zu fungieren, Konflikte zu
lösen und zum Recht zu verhelfen. Die-
se Ziele können durch ein formelles Ge-
richtsverfahren oder durch Einwirken
des Richters auf die Parteien zu einem
für beide Seiten annehmbaren Vergleich
erreicht werden.

Dazu muss der Richter neben recht-
lich fundiertem Wissen noch spezielle
Eigenschaften besitzen wie Entschei-
dungsfreudigkeit, Personenführung und
Menschenkenntnis. Somit ist neben der
rechtlichen Beurteilung eines Sachver-
halts auch die psychologische Befähi-
gung wesentlich.

Der Richter muss rasch zielgerichte-
te Entscheidungen treffen können, wo-
bei ihm bewusst sein muss, dass diese
Entscheidungen auch falsch sein könn-
ten. Somit hat er insbesonders im Be-
reich des Strafrechts und des Familien-
rechts – hier wiederum im Kindschafts-
recht – eine große Verantwortung.

Die Unabhängigkeit des Richters be-
deutet auch hohe Verantwortung, da
dieser keiner unmittelbaren Kontrolle
bzw., anders als beim Staatsanwalt, kei-
ner Revision unterworfen ist. Der Rich-
ter ist nicht an Weisungen, sondern aus-
schließlich an das Gesetz gebunden. Er
ist auch an keine Präjudizien gebunden.
Dies bedeutet, dass frühere Entschei-
dungen zur gleichen Rechtsfrage durch
ein anderes Gericht auf seine Entschei-
dung keinen Einfluss haben müssen und
er nach seiner eigenen Rechtsüberzeu-
gung im Rahmen der Gesetze handeln
und entscheiden kann. Richterliche Ent-
scheidungen können nur im Instanzen-
zug überprüft werden. 

Der Richter unterliegt keine fixen
Dienstzeiten, muss aber den Arbeitsan-
fall innerhalb angemessener Frist erle-
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digen und die Abteilung rückstandsfrei
halten. Er kann sich die Dienstzeit frei
einteilen.

Ein Richter hat unmittelbar mit der
rechtsuchenden Bevölkerung zu tun und
muss sehr flexibel sein, um die Indivi-
dualität jedes Menschen und Falles zu
berücksichtigen. Der Beruf ist somit
äußerst realitätsbezogen und vielfältig,
insbesonders auf bezirksgerichtlicher
Ebene, da es hier für Rechtsuchende die
Möglichkeit gibt, sich an Amtstagen
über ihr Recht unmittelbar beim Richter
zu erkundigen und selbst Klagen einzu-
bringen, sofern diese ohne Anwalt mög-
lich sind. Der Richter ist unter Wahrung
der Objektivität zur Anleitung ver-
pflichtet. Diese Anleitungspflicht dient
dem Schutz des Rechtsuchenden. 

Tätigkeitsschwerpunkte. Der Richter
ist entweder als Straf- oder Zivilrichter
tätig, wobei im Zivilbereich dem
Außerstreitbereich eine Sonderstellung
zukommt. Im Strafbereich steht der
Richter einem Beschuldigten gegenüber
und soll über dessen Schuld oder Un-
schuld urteilen. Der Richter hat hier
primär Beweise aufzunehmen und zu
würdigen und die Wahrheit zu erfor-
schen. Dabei sind von Amts wegen Be-
weise aufzunehmen und die belastenden
und auch entlastenden Tatsachen zu er-
forschen. Es gilt die Offizialmaxime,
das heißt, die Anklage wird zumeist
durch den Staat, also den Staatsanwalt,
erhoben. Man unterscheidet im Strafbe-
reich jenen Richter, der vornehmlich
Verbrechen bzw. Vergehen zu untersu-
chen hat (Untersuchungsrichter) und je-
nen, der diese Straftaten abzuurteilen
hat (Hauptverhandlungsrichter).

Im Zivilbereich hat der Richter aus
den Vorbringen der Parteien die rechtli-
che Qualifikation zu ergründen und auf-
grund des Beweismaterials, das er aus-
schließlich durch Vorbringen der Par-
teien und eventuelle Sachverständige
filtert, eine Entscheidung zu treffen. Er
kann lediglich im Rahmen der Vorbrin-
gen und der von den Parteien gestellten
Anträge urteilen.

Im Außerstreitbereich ist eine etwas
andere Arbeitsweise erforderlich als in
der Straf- und streitigen Zivilgerichts-
barkeit. Der Richter, der mit Außer-
streit-Angelegenheiten betraut ist und
hier insbesonders familienrechtliche
Angelegenheiten im Scheidungsverfah-
ren oder Pflegschaftsverfahren abzu-
handeln hat, muss verstärkt auf die so-
zialen Umstände Rücksicht und Be-
dacht nehmen und mit psychologischem
Geschick zwischen den Parteien vermit-
teln. Das erfordert Geduld und Kompro-
missfähigkeit. Eine reine Entscheidungs-

tätigkeit des Richters ist hier weniger ge-
fragt, sondern er muss auch in Anse-
hung der sozialen Situation und unter
Berücksichtigung des Kindeswohls auf
Vergleiche und der Lebenssituation an-
gepasste Kompromisse hinarbeiten. Das
Anforderungsprofil unterscheidet sich
somit wesentlich von dem Straf- und
dem klassischen Zivilrichter.

Der Richter hat in seiner Verhand-
lungsführung und Entscheidung stets
Objektivität und Unparteilichkeit zu

wahren. Zur Sicherung dieser Unpartei-
lichkeit gibt es Regelungen hinsichtlich
Ausschließungs- und Befangenheits-
gründen. Es ist genau normiert, ob ein
Richter von den Parteien abgelehnt wer-
den kann bzw. wann er sich selbst für
befangen zu erklären hat.

Geschäftsverteilung, Gerichtsorgani-
sation und Geschäftsabteilung. Jedes
Gericht hat die Aufteilung der anfallen-
den Rechtssachen auf die Richter bzw.
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Sponsion an der Juridischen Fakultät der Wiener Universität: Für das Richter-Amt
ist die erfolgreiche Absolvierung des Diplomstudiums der Rechtswissenschaften
Grundvoraussetzung.

RICHTER

Disziplinarrecht

Für jeden Richter wird ein „Standes-
ausweis“ geführt, in dem alle für

das Dienstverhältnis relevanten Um-
stände eingetragen werden. Ebenso
werden Dienstbeschreibungen durch
die jeweiligen Personalsenate geführt.
Die Richter unterliegen in ihrer Aus-
übung der Kontrolle durch ein stren-
ges Disziplinarrecht. 

Die Disziplinarbehörden sind in der
Regel Richterkollegien. Für den Be-
reich des Oberlandesgerichts Wien ist
das Oberlandesgericht Graz zuständi-
ges Disziplinargericht. Falls ein Rich-
ter seine Arbeit unbegründet nicht ord-
nungsgemäß innerhalb einer bestimm-
ten Frist erledigt, wird sein Verhalten
geprüft. Sollten die Gründe nicht in
Krankheit bzw. Dienstunfähigkeit
oder in sonstigen wichtigen Gründen
gelegen sein, kann es zu einem Diszi-

plinarverfahren kommen. Es können
Ordnungsstrafen (Ermahnung oder
Verwarnung) ausgesprochen werden,
oder Disziplinarstrafen, die vom Ver-
weis bis zur Entlassung aus dem rich-
terlichen Dienst reichen.

Sollten beispielsweise zwischen
dem Schluss der mündlichen Verhand-
lung und der Urteilsabfertigung mehr
als zwei Monate liegen, so wird ge-
prüft, worin der Grund gelegen sein
könnte. Falls kein wichtiger Verzöge-
rungsgrund gegeben ist, kann es zu ei-
ner internen Überprüfung kommen.
Einmal pro Jahr sind dem Justizmini-
sterium Berichte über jene Akten zu
legen, deren Anfallsdatum älter als
zwei Jahre ist sowie über jene Akten,
in denen länger als ein Jahr keine
Schritte gesetzt wurden.

Ungefähr alle fünf Jahre wird jedes
Gericht im Zuge der Revision des je-
weiligen Oberlandesgerichtes geprüft.

Ein Richter ist im Rahmen der
Amtshaftung für seine Fehler verant-
wortlich.



Senate durch eine feste Geschäftsvertei-
lung zu regeln. Die Geschäftsverteilung
wird durch den jeweiligen Gerichtsvor-
steher bzw. Gerichtspräsidenten in Ab-
sprache mit den jeweiligen Richtern
und dem Personalsenat im Voraus für
das folgende Kalenderjahr erstellt.
Durch diese verfassungsrechtlich abge-
sicherte feste Geschäftsverteilung soll
möglichst jede Einflussnahme auf den
Gang der Gerichtsbarkeit ausgeschlos-
sen werden.

Im Strafbereich sind auf bezirksge-
richtlicher Ebene stets Einzelrichter
tätig. Bei den Landesgerichten als erst-
instanzliche Gerichte sind bei einer
Strafdrohung von bis zu fünf Jahren
ebenfalls Einzelrichter tätig. Prinzipiell
sind bei Delikten mit der Strafdrohung
von mehr als fünf Jahren Schöffenge-
richte zuständig, die mit zwei Berufs-
richtern und zwei Laienrichtern besetzt
sind. Die Entscheidung über Schuld und
Strafausmaß des Beschuldigten erfolgt
gemeinsam. Bei bestimmten Delikten,
Delikten mit einer Strafdrohung von
„mindestens fünf Jahren bis mehr als
zehn Jahren“ oder Tatbeständen mit le-
benslanger Strafdrohung entscheiden
drei Berufsrichter und acht Geschwore-
ne, wobei ausschließlich die Geschwo-
renen über die Schuldfrage zu befinden
haben. Berufsrichter und Geschworene
entscheiden gemeinsam über das Straf-
ausmaß. In zweiter Instanz entscheiden
ausschließlich Senate mit drei Berufs-
richtern und beim Obersten Gerichtshof
prinzipiell Senate mit fünf Berufsrich-
tern. 

Bei den Zivilgerichten gibt es neben
den allgemeinen Abteilungen auch eine
spezielle Kausalgerichtsbarkeit, näm-
lich Gerichte und Abteilungen, die aus-
schließlich bestimmte Agenden wahr-
nehmen. Diese sind vornehmlich han-
delsrechtliche Agenden und Tätigkeiten
im Bereich des Arbeits- und Sozial-
rechts. In Wien bestehen das Bezirksge-
richt für Handelssachen, sowie das
Handelsgericht und das Arbeits- und
Sozialgericht jeweils als Gerichtshof. In
den anderen Bundesländern gibt es ei-
gene Kausalsenate bei den jeweiligen
Gerichten. 

In der zivilrechtlichen Gerichtsorga-
nisation gibt es als erstinstanzliche Ge-
richte die Bezirksgerichte, die in Ein-
zelrichterbesetzung verhandeln und ur-
teilen. Bei den Landesgerichten sind
Einzelrichter und Senate zuständig. Die
Senatszuständigkeit ist prinzipiell gege-
ben, wenn über vermögensrechtliche
Streitigkeiten über 50.000 Euro zu ent-
scheiden ist. Eine Partei kann aber die
Zuständigkeit eines Senats beantragen.
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Das kommt aber kaum vor. Diese Sena-
te bestehen aus drei Berufsrichtern. In
der Handelsgerichtsbarkeit mit Senats-
besetzung entscheiden zwei Berufsrich-
ter und ein Laienrichter, der von der
Wirtschaftskammer bestimmt wird und
die Bezeichnung Kommerzialrat führt;
in der Arbeits- und Sozialgerichtsbar-
keit ein Berufsrichter und zwei Laien-
richter, wobei hier Vertreter der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer als Laien bei-
zuziehen sind. In den zivilrechtlichen
Instanzen entscheiden stets Senate, wo-
bei beim OGH Senate bis zu elf Rich-
tern entscheiden, wenn ein Abgehen
von der ständigen Rechtsprechung des
OGH zu erwarten ist.

Eine Senatsbesetzung darf nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass der betref-
fende Akt immer gemäß fixer Ge-
schäftsverteilung im Verantwortungsbe-
reich eines Richters steht. Dieser ist im
Rahmen einer Senatsbesetzung zumeist
Berichterstatter für den Senat und hat je
nach Entscheidung des Senats den Akt
selbstständig zu bearbeiten und je nach
Abstimmung im Senat das Urteil zu for-
mulieren. 

Zur Unterstützung der richterlichen
Tätigkeit gibt es die Gerichtskanzleien.
Auch wenn eine gerichtliche Kanzlei ei-
nem Richter zugewiesen ist, so ist die-
ser nur teilweise gegenüber der Kanzlei
weisungsbefugt. Die Kanzlei ist daher
nicht mit dem Sekretariat einer Rechts-
anwaltskanzlei vergleichbar. Die Ge-
richtskanzlei erledigt eigenverantwort-
lich die nichtrichterlichen Geschäfte,
wie insbesondere die Übernahme, Re-
gistrierung und Verwahrung der Akten
und die Bewirkung von Zustellungen.

Justizverwaltung. Jeder Richter ist
neben seiner richterlichen Tätigkeit
auch Justizverwaltungsorgan. Unter
Justizverwaltung sind jene Aufgaben ei-
nes Richters zu verstehen, die nicht
Rechtsprechung sind, aber einen gewis-
sen Bezug zur richterlichen Tätigkeit
haben; das sind insbesonders Aufgaben,
die dem Funktionieren der Gerichtsbar-
keit dienen, wie Sach- und Personalauf-
wand, Zimmereinteilungen und derglei-
chen. Im Rahmen der Justizverwaltung
ist der Richter weisungsgebunden (Per-
sonal- und Sachmittelverwaltung).

Richtervereinigung. Die Interessen-
gemeinschaft der Richter ist die Rich-
tervereinigung. Um effiziente Gehalts-
verhandlungen mit dem Bund zu
führen, wurde die Gewerkschaft der
Richter und Staatsanwälte gegründet,
die als einzige Gewerkschaft nicht in
Fraktionen unterteilt ist. 

Philipp J. Graf
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